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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

1011 Wien, Stubenring 1 

OVR: 37 257 

Telex: 1 11145 regeb a, 1 11780 regeb a 

Telefax 73 79 95, 713 93 11 FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

L 

Geschäftszahl 14. 559/2-Pr. 7/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
10 16 Wien 

Telefon 0222/71100 Ourchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Schillinger / 5035 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

, 
j Datum: 29. SEP.1989 
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von Pensionskassen und über die Abänderung des 1�' ;�1-'::7"':' . 
Kreditwesengesetzes, des Versicherungsau�sichts- / :� \ 
gesetzes, der Gewerbeordnung 197:', des E1n- -? (OLA� c/� 1,;; 
kommensteuergesetzes 1988, des �8rl3ers8bans:;· :Pl "\ 
steuergesetzes 1988, des Gewerbesteuergesetzes 
1953 usw. ; 

Stellungnahme 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Deehrt sich, 

1n der Anlage 25 Ausfer tigungen seiner an das Bundesministerium für 

Finanzen gerichteten Stellungnahme zum Entwurf des im Betreff genannten 

Bundesgesetzes zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für die 
der 

r 

htigkeit 
sfe tigung: 

Wien, am 25. September 1989 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

1011 Wien, Stubenring 1 
Fernschreib-Nr. 111145, 1111780 
Fernkopierer 73 79 95 FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

,-

Telefon 0222 / 711 00 Durchwahl 

Name / Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Geschäftszahl 14. 559/2-Pr. 7/89 Mag. Schillinger 1 5U35 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

Betr. : Entwurf eines Bundesgesetzes uoer 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

die Errichtung, Verwaltung und Beaufsichtigung 
von Pensionskassen und über die Aoänderung des 
Kreditwesengesetzes, des Versicherungsaufsichts
gesetzes, der Gewerbeordnung 1973, des Ein
kommensteuergesetzes 1988, des Körperschafts
steuergesetzes 1988, des Gewerbesteuergesetzes 
1953 usw. ; 

Stellungnahme 

zu Zl. 23 3700/ 12-V/14/89 vom 9. 8. 1989 

Zu dem o. a. Gesetzesentwurf beehrt sich das Bundesministerium für wirtschaft

liche Angelegenheiten folgendes mitzuteilen: 

Allgemeines: 

Die gegenständliche Vorlage hat eine Reihe von Bestimmungen aus dem Kredit

wesengesetz bzw. dem 8eteiligungsfondsgesetz zum Teil wortident übernommen. 

Bei Bemerkungen zu derartigen Regelungen wird auf einen solchen Zusammen

hang ausdrücklich hingewiesen. 

Da Pensionskassen nur in Form von Aktiengesellschaften betrieben werden 

dürfen, muß dort, wo das Pensionskassengesetz (PKG ) keine Sonderregelungen 

beinhaltet, subsidär das Aktiengesetz 1965 Anwendung finden. Im Einzelfall 

ist dieser Konnex nicht immer klar (z. B. Verhältnis von � 29 PKG zu 

�§ 135ff AktienG 1965 ) .  

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu Aoschnitt I: 

Zu � 1 (vgl. � 3 BeteiligungsfondsG, BGBl. Nr. 111/ 1982 ) :  

.1. 
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Es wurden folgende Formulierungen vorgesch18gen 

Abs. 1: Pensionsk8ssen sind Aktiengesellsch8ften, die n8ch diesem Bundes

gesetz berechtigt sind, Penisonsk8ssengeschäfte zu betreioen. 

Abs. 2 1. S8tZ: Die Konzession zum Betrieo einer Pensionsk8sse d8rf nur 

Aktiengesellsch8ften mit Sitz im 1n18nd erteilt werden 

Zu � 2: 

Hier stellt sich die Fr8ge, wer mit der Pensionsk8sse kontr8hiert. Die 

Zus8ge einer Pensions leistung wird gemäß � 2 Abs. 1 ZW8r dem Arbeit

nehmer erteilt, ohne Mitwirkung des oeitr8gs1eistenden Arbeitgeoers ist 

eine solche Zus8ge Jedoch unoenkb8r. 

Aus den Erläuternden Bemerkungen zu � 15 erhellt vielmehr, d8ß die Rechts

grund18ge für den Leistungs8nspruch d8s zwischen Aroeitgeber und 

Pensionsk8sse 8ogeschlossene St8tUt d8rstellt (Vertr8g zugunsten Dritter ) .  

Die Umschreibung des Begriffes der Pensionsk8ssengeschäfte sollte in 

diesem Sinne noch einm81 überd8cht werden. 

� 2 Aos. 2 2. H81os8tz scheint im Hinblick 8uf oie Regelung des Aas. 3 

entbehrlich. 

Zu � 3 Aos. 3: 

Gemeint ist d8mit wohl, d8ß Aktionäre einer betrieblichen Pensionsk8sse 

nur jene Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein dürfen, für die im konkreten 

F811 das Pensionsk8ssengeschäft durchgeführt wird. 

Zu � 4: 

Es wird 8ngeregt, den 8egriff Pensionsk8ssengeschäfte "zu verw8lten" durch 

die Wenduhg "durchzuführen" zu ersetzen. 

Zu � 6 (vgl. � 4 KWG): 

Eine Definition der "Geschäftsleiter" (AbS. 2 Z 4 und 5) entsprechend dem 

KWG fehlt. 

Zu § 7 (vgl. � 5 KWG): 

Hier stellt sich die Fr8ge, wie "die 8evölkerung" vom Inh8lt der St8tuten, 

S8tzungen ozw. Geschäftsplane Kenntnis er18ngen k8nn (Z 1 ) ,  wenn eine Be

k8nntm8chungsverpflichtung lediglich für "d8S St8tut (gemeint dürfte die 
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Satzung sein ) ,  die geprüften Jahresabschlüsse und die Einladung zur 

Hauptversammlung" ( �  43) besteht. 

Weiters ist nicht eindeutig klar, was die für den Betrieo der Pensions

kasse erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen" sein sollen und 

welche Vorbildung eine fachliche Eignung begründen kann ( Z  2 ) .  

Zu � 9 ( vgl. S 7 KWb ) :  

Welche "Umwandlung" ist in � 9 Abs. 1 Z 4 angesprochen? 

Zu � 10 ( vgl. � 1 BeteiligungsfondsG ) :  

In AbS. 1 ist oie Wendung "Das von einer PensionsKasse im Kahmen eines 

Rechnungskreises verwaltete Vermögen dient" üoerflüssig, wenn nach dem 

ersten Satz ein StrichfJunkt gesetzt uno fortgesetzt wird, mit "es dient . . . . .  ". 

Was bedeutet "oder im Verhältnis zu sonstigen tjestimmungsgrößen" im 

AbS. 3? 

Zu § 19 ( vgl. dazu auch � 24 VAG ) :  

Die Bestellungs- bzw. Ausschlußkriterien wären im Hinblick auf den Auf

gabenbereich und oie Funktion des Aktuars gemäß dem Geoot des Art. 18 8-VG. 

Zu � 20 Aos. 1 Z 3: 

Im zweiten Satz dieser Bestimmung müßte der Begriff "Wirtschaftsprüfer" 

entweder ourch den Üoeroegriff "AbSchlußprüfer" oder die der Bestimmung 

des � 2 Abs. 4 Z. 1 und Abs. 5 Z. 1 der Wirtschaftstreuhänder-8erufs

oronung entsprechenden, auch im � 137 AbS. 1 des Aktiengesetzes verwendeten 

Berufsbezeichnungen "Beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater" bzw. 

"Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft" ersetzt werden. 

Zu � 24: 

Eine Bestimmung der Begriffe "betriebliche Pensionskassen mit ( ohne ) 

Nachschußpflicht des oder der Arbeitgeoer ( s ) " fehlt. 

Zu �§ 24 bis 27: 

Die Begriffe "Statut", "Rechnungskreis" und "Veranlagungsgemeinschaft" 

sind nicht immer eindeutig verwendet. Gemäß � 27 AbS. 1 hat die Pensions

kasse für Jeden Rechnungskreis ein St8tut 8ufzustellen, d8s U. 8. auch 

�estimmungen über aen W8hlvorg8ng gemäß � L4 Abs. 5 und oie Festlegung der 

Z8hl von Personen gemäß � 25 AbS. 3 enth8lten muß ( �  27 Abs. 2 Z. 15 und 16). 
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Eine ( überbetriebliche) Pensionskasse hat die von ihr verwalteten 

Rechnungskreise grundsätzlich gemeinschaftlich zu veranlagen, womit 

eine Veranlagungsgemeinschaft mehrere Rechnungskreise mit mehreren 

( unterschiedlichen) Statuten umfassen Kann. 

Fraglich ist somit, welches Statut einerseits für den Wahlvorgang 

(� 24 Aos. 5 )  und andererseits für Einrichtung und Zahl der Beratungs

ausschußmitglieder (§ 25 Aos. 1 und 3) maßgeolich sein soll. 

Zu � 28 Aos. 3: 
Es stellt sich die Frage, 00 der Jeweils für die Überprüfung eines Ge

schäftsJahres gemäß � 19 Aos. 1 oesteilte Aktuar tätig werden soll 

( Ausschließungsgrund des � 19 Abs. 2 Z. 3!). 

Zu � 29: 

Bemerkt wird, daß gemäß � 136 AktienL Aoschlußprüfer von der Hauptver

sammlung gewählt ( vom zuständigen Registergericht bestellt) werden. 

Es fragt sich, welchem Organ der Pensionskassen die Bestellung der 

Aoschlußprüfer ooliegt und nach welchen Kriterien hieoei vorzugehen ist. 

Im übrigen darf als Aüschlußprüfer nur ein 8eeideter Wirtschaftsprilfer 

und Steueroerater ozw. eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs

gesellschaft tätig werden (� 137 AktienG, S 31 WT BU). 

In § 29 Aos. 2 wäre klarzustellen, welches "Gericht" gemeint ist ( vgl. 

dazu § 14 Aktiengesetz). 

Zu � 32 ( vgl. � 25 KWG): 

Die ßedachtnahmeregelung im Abs. 2 scheint ( ebenso wie Aos. 2 Z. 1) zu 

unbestimmt. 

Darüoer hinaus steht nach ho. Dafürhalten nicht so sehr das volkswirt

schaftliche Interesse an der Funktionsfähigkeit der Pensionskassen im 

Vordergrund als die Schutzinteressen der Anleger. 

Was ist dieser "besondere Anlaß", aus dem der BMF eigene Prüfer und 

Aktuare oeauftragen kann ( AbS. 3 Z. 3)? 

Zu � 34: 
Da die Mitglieder des Pensionskassenoeirates fachkundige Personen u.a. 

auf dem Geoiet des Wirtschaftsrechtes sein müssen, stellt sich die Frage, 
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warum nicht auch dem BMfwA ein Entsendungsrecht eingeräumt wird. 

Der Terminus "Amtsverschwiegenheit" im AbS. 1.. sollte im Hinblick auf 

die Entsendungsbefugnisse von BuWiKa und ÖAKT vermieden werden. 

Zu §§ 41 und 45: 

Diese Regelungen bedürften einer eingehenden Prüfung im Hinolick auf 

Art. 6 rv1RK. 

Zu Abschnitt IV: 

8ei der zu änaernaen 8estimmung der Gewerbeordnung 1973 handelt es sich 

um Jene des � 2 Aas. 1 Z. 14. Weiters wurden die in der Stammfassung 

des � 2 AbS. 1 Z. 14 der Gewerbeordnung 1973, BG Bl.Nr. 5U/1974, ent

haltenen Worte "den Betrieb öffentlicher Pfandleih-, Verwahrungs- und 

Versteigerungsanstalten" durch � 8 Z. 6 des Dorotheumsgesetzes, BG BI. 

Nr. 66/197Y, aufgehoben. Für eine Rückgängigmachung oesteht ho. Erachtens 

keine Veranlassung und findet sich auch in den Erläuterungen hiefür keine 

Begründung. Die betreffende Novellierungsanardnung hätte somit zu lauten: 

"� 2 Abs. 1 Z. 14 lautet: 

den Betrieb von Bank- oder Bauspargeschäften, den Betrieb von Versicherungs

unternehmen sowie den Betrieb von Pensionskassen;" 

Weiters wird darauf aufmerksam gemacht, daß die letzte Änderung der Ge

werbeordnung 1973 durch Bundesgesetz BGBl.Nr. 254/1989 erfolgte. 

Zu Abschnitt VI, Artikel I Z. 2: 

Der Ausdruck "....... so ....... , daß ........ leicht möglich ist" ent-

spricht nach ha. Ansicht nicht dem notwendigen Determinierungsgebot. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

Wien, am 25. September 1989 
Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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